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Ausgangslage

Der Gemeinderat hat für den 3. Dezember 2O25 die Budgetgemeindeversammlung festgesetzt.
Für diese Versammlung können Stimmberechtigte über Angelegenheiten der Politischen Ge-

meinde von allgemeinem lnteresse Anfragen nach 5 L7 GG einreichen und deren Beantwortung
in der Gemeindeversammlung verlangen. Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer
Versammlung eingereicht werden, beantwortet der Gemeinderat spätestens einen Tag vor der
Versam m lung sch riftlich.

ln der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende
Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Dis-

kussion stattfindet

Mit Schreiben vom l-8. November 2025 ist Markus Brunner, Kämmoos 1, 8608 Bubikon, mit
folgender Anfrage gemäss 5 17 GG an den Gemeinderat gelangt:
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Anfrage nach Artlkel 17 Gcmclndcgeretr
lmmoblllenrbatogle, Vcnchuld u ng, Schuldrnbromsc

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Umgang des Gemeinderats mit den Finanzen macht mir Sorgen.

Vorgecchlchtc

lm September 2020 hat die Gemeindeversammlung Fr. 300'000.- bewilligt für die lmmo-
bilienstrategle. Versprochen wurde es werde in Zukunft überVarianten der Bauvorhaben
abgestimmt und auf dle Flnanzen Rückslcht genommen

lm Sommer 2022wurda der Schlussbericht lmmobilienatrategie Schrltte 1-4 von Basler Hofi-
man fertiggestellt, Dieser Berlcht wurde nicht veröfientllcht. Stattdessen hat der Gemeinderat
in nauer Zusammensetsung nactr den \füahlen elnen neuen Bericht inAufirag gegeben.
sinngemäss ist im 2. tsericht nachzulesen (nach den Neuwahten eilolgte etnö 

-

Neukonzeptiont

Daraue hat der Gemeinderat selber dle teuerste Varlante ausgesucht. Das Versprechen vom
September 2020, es werde tlber das weitere Vorgehen abgeetimmt, wurde nlchi elngehalten.

lm Mai2023 gab es elne lnformallongveranstaltung, schrlftllch und mündllch wurde ln der
Präsentatlon festgehalten die Steuern m0sEten $4olo erhöht werden. An der nächslen
lnformation im August 2023 mueste dle Finanzplanerln der Flnanzberatungsfirma der
Gemeinde hinstehen und erklären:

rcs könnte ohne Steuerelhöhung gehen, es sei aöer alles bet guter Konjunffiur gerechneta
@ventuell müssfen dle Steuem zwlschendurch erhöhtwerden um Schulden abiuzahtent
<es dürte nbht nochmals eine Flrma wie die Schulfäess auszlehenp

Laut einer Gralik an der Budgetgemelndevergammlung Dezember2024 gerät die Gcmelnda
in sehr gro$e Schulden, bis 2038 rund Fr. 88 Mlo.
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Laut Bilanz 2024 hatte die Gemelnde Ende 2024immer noch langfristiges Framdkapital
(Schulden) von Fr. 11,6 Mio. plus wcitere Schulden total rund Fr, 29 Mio,

Flnanz- und Aufgabcnplrn 2026-2029 (kurslvcAngeb€n stammcn aua dem Plan)

Den Flnanz- undAufgabenplan haben 7 Fachleute der Firma swissplan.ch Beratung
ftlr öfientliche HaushalteAG ausgearbeltet. Die Namen sind aufgeführt.

Dor Flnrnz- und Aufgabenplan berllckrlchtlg nur dle Planung blc 2029, bie dann slnd
aber nicht alle geplanten Bauvorhaben fertig. Folglich sind die 0ber 2029 hinaus gehenden
Finanzen nicht bertlckelchtlgt.

Laut den Selten Zutammcnfrecung Zl .27 wird dle f,nanzielle gituation unseror
Gemeinde schr krltlrch beurtellt, dazu ein paarAuszüge:

-seäräohes lnvestltlonsvolumen von Fr. 91 Mlo,
'vezlnsllche Schulden nehmen um cd. Fr 61 Mlo. zu,latrt,Geldfluser€chnung auf Fr. 64 Mlo
bis Ende 2029

-gtösste Haushaltrlsiken bei der konJunffiurellen Entvvlcklung, (könnle tieferc Steuereln-
nahmen bcdeuten)

'dae Nettovermögen (Neltoschuld) liegt 2029 gut Fr. 2 Mio. tiefer als es sollte (zu hohe
Nettoschulden)

Ale MassnahmEn werden enrähnt:
-Höherc Erträge (bedeutet höhere Steuem)
'Erhöhung Sfeuer/uss (für olnen durchsohnittllch hohen Selbstftnanzterungsantett von 10g6
fehlen rund 2-3 Steuerprozente)

-Fafis sicä dle KonJunfturaussic/,fon abschwächen, sind zusälzliche Massnahmen
vonusehen. (bedeutet höhere Steuem)

Auch hier werden drohende Steuererhöhungen enrähnt, bezieht sich auf bis 2029:

Begrenzung yon Suöstanz und Verschutdung
D_as Nettovermöa9n tm Steuerhausha/t so/l sich ln etner Bandbrefte von pluilmlnus 2'000
lrankepJe Elnwohner bewegen. Nach der Reallslcrung von grörceren
lnvestlllonsvorhaben kann dlc Netloschutd auf die Aiaxtminahc ( 2'(N0 Franken)
anstelgen, vor der Vomahme von neuen Vorhaben musg aber cln bcsaaJot Werl 

-

rcsultleren, damftelne Neuveßchuldung mögltch wlrd,WIrd dtc Bandbtreltewährend
längerer zelt nlchl clngehallen, slnd stCueilissanpassungan angezelgil,

Über die ganze FünfJahrespartode tiegt die Selb$finanzierung bei 32 Mlo. Franken, wo mlt
dle sehr hohen lnvestltionen lm Vetwaltungsvermögen von 73 Mio. Franken zu 43iÄ gedec6
werden können. So wlrd das Nctlovermögen votiständlg abgebaut, Es wotcht bti zum
fltde ler Planperlode ollncr Nettocchuld von 18 Mto. Fianien, was bereits elner hohen
Versc h ul du n g enteprl cht
(mit Planperiode let bis 2029 gemetnt)

Seite 3

Die kritlechenAngaban lm Flnanz- undAufgabenplan deuten auf Steuererhöhungen hin.
So wie sie uns der Gemelnderat im Mal 20i3 ttträie gro$en Bauvorhaben mit 3iof
Steuererhöhung angckOndlgt hat.
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Verglelch zu andcren Gcmclndcn:

Die Gemeinde Egg hat rund 8000 Einwohner und einen Steuerfuse von nur 101o/o.
Nach einem Architektunvettbewerb ftlr neue Schulbauten wurden die Kosten aul Fr.23-25
Mlo. geschätzt. Dafttr hätte der Steuerfuss wn &7o/o erhöht werden müssen. Dle Behörden
haben auf Neubauten vezlchtet.

Die Gemeinde Hinwil hat eine Sporlanlage für nur Fr. 32 Mio. gebaut. Danach müssen die
Schulden nach Regeln dcs Kantons abbezahlt werden. Dafür musete Hlnwll den Steuerfuss
umToA erhöhen. Dle Stlmmberechtigten haben die Steuererhöhung 2 Malabgelehnt, danach
hat der Regierungsrat den um 770 erhöhten Steuerfuss festgeseEt.

Fazlt:

Schulden mOseen nach festen Regaln abbazahlt werden, wenn das Geld nlcht relcht müssen
die steuem erhöht werden. Dazu haben die stlmmberechtigten nichts zu sagan.
Notfalls kEnn der Steuerfucs auf das Maxlmum von 1307o stelgen.

Schutz der Gcmdnde vor rehr grouer Verrchuldung

Dle drohende sehr grosee Verechuldung der Gemeinde hat mich veranlasst nach Lösungen
zu suchen. Eine Möglichkeit wäre eine Schuldenbremse wie sle in Gossau eingafllhrt wiid.

Schuldenbrcmre

ln der Gemelnde Goseau haben 2 B0rger, Mltglleder FDP und SVP, eine Elnzcllnillatlve fgr
elne Schuldenbremse cingereloht. Nach Absprache mlt dem Gemelndcrat haben clch die
Inltlanten und der Gemeinderat auf clncn Kompromlss geoinlgt.

Der Gemainderat hat einen Antrag für eine Schuldenbremse geetellt und die Schulden-
bremEe befllnrvortet.
An der Urnenabstlmmung vom 28. Septemberwurde dle Schuldenbremse deullich mit über
80o/o Ja Stlmmen angcnommen.

Fragen: Könnte dle Gemeindc Bublkon mlt den geplanten Neubauten und der eehr
grossen Verschuldung die Bedingungen elner schuldenbremge wie in Gossau
elnhalten?
Wenn nicht, wle müsste dle Flnanzpolitik geändcrt werden?

Text Schuldenbremrc Gocsau

Folgender Antrag vvtrd den silr4mberechttgten zum Entscheld unterbreitet.

Als Gegenvorschlag zur Elnzelinlttaüve ctschutdenbramse,, wlrd beschtossen:

Gemelndeordnung Gemeinde Gossau ZH

4ft,15A

Rageln des finanzlellen Haushalts

1 Die Gemeinde strebt im Gesamthaushalt ein Nettovermögen an, Zur Finanzierung von
lnvestitionsvorhaben darf eine Nettoschuld ausgewiesen wärden. Diese daüJeweiß im
kommenden BudgatJahr höcislens 70o/o der budgetierten direften Steuem ier nattAiinen
u nd ju rlstlschen Personen betragen (Nettoversciutdu ngsquotient).
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2 Die Erfolgsrechnung lst über den Zeitraum von sieben Jahren (vier abgesch/ossane
Rechnungslahre, zwel Budgetlahre und eln PlanJahr) ausgegllchen zu führen.

S,Sofem der Nettoverschuldungsquotientvon 70% gemässÄDs. 1 t)bersclrftten ist, muss
das Budget für das kommertdd BudgetJahr elnen Selösflinanz ierungsgrad von 10W6
ausweisen.

4 Die Einhaltung und Entwlchlung dleser Werte wird der Gemeindevercammlung jeweils
jährlich lm Rahmen der Budgotberatung zusammen mit der Finanzplanung zur Kenntnis
gebracht.

5 Legt ddr Gemeinderat den Stimmberechtiglen einen Antrag auf eine Erhöhung des
Gemelndesteuerfusses vor, hat er ln dlesem als mögllche Altematlve Massnahmen zur
Kostensenkung in gesamthaft glelcher Höhe auhuzelgen wle dle eruarteten zusätzlichen
Sleuercinnahmen.

Erwägungen

Beim Anfrager handelt es sich um einen Stimmberechtigten und die Anfrage wurde fristgerecht
eingereicht. Ebenfalls handelt es sich bei der Anfrage um einen Gegenstand von allgemeinem
lnteresse. Die formellen Voraussetzungen sind erfüllt.

Fragen aus der Anfrage:

L. Könnte die Gemeinde Bubikon mit den geplanten Neubauten und der sehr grossen Ver-
schuldung die Bedingungen einer Schuldenbremse wie in Gossau einhalten?

2. Wenn nicht, wie müsste die Finanzpolitik geändert werden?

Antworten des Gemeinderates

1. Könnte die Gemeinde Bubikon mit den seolanten Neubauten und der sehr qrossen Ver-
schuldung die Bedineungen einer Schuldenbremse wie in Gossau einhalten?

Antwort:

Die in Gossau von der Gemeindeversammlung festgesetzte Schuldenbremse mit einem nicht zu

überschreitenden Nettoverschuldungsquotienten von 70 % ist im Vergleich zu den Rechnungs-
legungsvorschriften gemäss HRM2 sehr restriktiv. HRM2 definiert ein Nettoverschuldungsquo-
tient bis lOO% als gut und bis zu 150 % noch als genügend.
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Würde die Schuldenbremse von Gossau in Bubikon übernommen, könnte die lmmobilienstra-
tegie nicht wie heute geplant umgesetzt werden. Beim voraussichtlichen Höchststand der Net-
toschuld im Jahr 2033 läge der Nettoverschuldungsquotient bei mindestens 100 %.Die70%
würden voraussichtlich schon ein oder zweiJahre früher erreicht. Dies würde bedeuten, dass in

den darauffolgenden Jahren nur noch in der Höhe der Selbstfinanzierung (also knapp 6 Mio.
Franken) investiert werden könnte. Die geplanten lnvestitionen müssten auf einen wesentlich
längeren Zeitraum verteilt werden. Dies würde bedeuten, dass die bestehenden Bauten länger
genutzt werden müssten, die Fremdverschuldung wäre weniger hoch würde aber über einen
längeren Zeitraum bestehen bleiben.

2. Wenn nicht, wie müsste die Finanzpolitik eeändert werden?

Antwort:

Die Finanzpolitik von Bubikon im steuerfinanzierten Bereich verfolgt folgende Ziele:

1,. Die Selbstfinanzierung soll mindestens 3 Mio. Franken betragen

2. Das Nettovermögen im Steuerhaushalt soll zwischen + 2'000 Franken und - 2'000 Franken
liegen

3. Der Steuerfuss soll sich stabil entwickeln

Das finanzpolitische Tielzum Nettovermögen im Steuerhaushalt, welches in einer Bandbreite
zwischen +/- 2'OOO Franken je Einwohner liegen soll, entspricht einer Art Schuldenbremse. Fi-

nanzpolitische Ziele sind über einen längeren Zeitraum zu betrachten, eine Bandbreite darf
auch mal verlassen werden, langfristig soll sie aber wieder eingehalten werden. ln den Erläute-
rungen zum.finanzpolitischen Ziel zum Nettovermögen ist festgehalten, dass Steuerfussanpas-
sungen angezeigt sind, falls die definierte Bandbreite während längerer Zeit über- bzw. unter-
schritten wird. Es liegt im Ermessen des Gemeinderates die <längere Zeit> zu definieren. Aus
unserer Sicht wäre dann Handlungsbedarf angezeigt, wenn nach der sehr hohen lnvestitions-
phase kein adäquater Schuldenabbau eintritt, oder sich die Planungsannahmen deutlich verän-
dern (Einbruch Erträge, höhere lnvestitionen etc.). Die Prognosen zeigen, dass die hohe Netto-
ver:schuldung über einen Zeitraum von rund 10 Jahren wieder abgebaut werden kann. Aus Sicht
des Gemeinderates braucht es daher keine Anpassung der Finanzpolitik.
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Beschluss

1.. Die Anfr:age vom 18. November 2025 gemäss 5 17 Gemeindegesetz von Herrn Markus
Brunner, Kämmoos 1, 8608 Bubikon, betreffend lmmobilienstrategie, Verschuldung, Schul-

denbremse, wird durch Gemeinderat Hans-Christian Angele an der Gemeindeversammlung
beantwortet.

2. Die Antwort des Gemeinderates wird dem Anfragesteller in Anwendung von Art. 17 Ge-

meindegesetz m it Prototol lauszug zugestel lt.

3. Die Anfrage und die Antwort des Gemeinderates werden per sofort auf der Website der
Gemeinde veröffentlicht.

4. Mitteilung an:
- Markus Brunner, Kämmoos 1,8608 Bubikon

- Gemeindeversammlung
- Abteilung Präsidiales und Kultur (zur Publikation und Abgabe an der GV)

- Publikation

- Archiv

Gemeinderat Bubikon

fh

Versandt: 2,7. Nov' 2025

JHans-Ch Angele anner
Gemeindepräsident G ndeschreiber
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